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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 1

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Der Zusammenbruch der Fluggesellschaft Swissair hatte vor Augen geführt, dass die
nicht dem Bankengesetz und damit der Kontrolle durch die Bankenkommission
unterstehenden Betriebssparkassen ein beträchtliches finanzielles Risiko für die
Anleger darstellen können. Die WAK des Nationalrats hatte deshalb mit einer Motion ein
Verbot der Zulassung neuer derartiger Depositenkassen und die schrittweise
Aufhebung der bestehenden gefordert. Gestützt auf eine von ihm in Auftrag gegebene
Untersuchung kam der Bundesrat jetzt aber zum Schluss, dass die Anzahl dieser Kassen
nicht sehr gross ist und sie zudem in einem finanziell guten bis sehr guten Zustand sind.
Ihre Abschaffung wäre deshalb nach Ansicht der Landesregierung unverhältnismässig.
Der Nationalrat folgte diesen Argumenten und lehnte die Motion seiner WAK mit 96 zu
47 Stimmen ab. 2

MOTION
DATUM: 19.09.2005
HANS HIRTER
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Versicherungen

Eine Motion Kaufmann (svp, ZH) betreffend Eigenmittelanforderungen für
Versicherungen in Tiefzinsphasen kam 2014 in den Ständerat (Zweitrat). Die Motion
forderte unter anderem die Erhöhung des Diskontierungssatzes für künftige
Verpflichtungen der Lebensversicherungsbranche in Tiefzinsphasen. Die grosse
Kammer hatte 2013 diesem Anliegen (Punkt 1) zugestimmt. Demgegenüber war die
vorgeschlagene Senkung des BVG-Umwandlungssatzes während Tiefzinsphasen (Punkt
2) abgelehnt worden. Der Bundesrat, der das Anliegen betreffend Erhöhung des
Diskontierungssatzes ebenfalls gutgeheissen hatte, veranlasste noch 2013 die
Anpassung der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten
Versicherungsunternehmen. Dies erlaubte der Finma, den Diskontierungssatz zu
erhöhen. Diese Änderung führte zu temporär tieferen Eigenmittelanforderungen für die
Lebensversicherungsbranche. Die WAK-SR erachtete das Anliegen der Motion
Kaufmann als erfüllt und lehnte den Vorstoss ohne Gegenantrag ab. 3

MOTION
DATUM: 12.03.2014
FABIO CANETG

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Im Zusammenhang mit den Beratungen über die Sanierungsvorlage für die SBB-
Pensionskasse reichte die nationalrätliche Finanzkommission (FK-NR) eine Motion ein.
Darin verlangte sie die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen, die ähnlich gelagerte
Sanierungsfälle bundesnaher Betriebe künftig verhindern sollen. Der Bundesrat lehnte
den Antrag mit der Begründung ab, dass bei allfälligen neuen Anträgen auf Bundeshilfen
an Pensionskassen anderer bundesnaher Betriebe in jedem Fall eine formell-
gesetzliche Grundlage nötig und die Mitsprache des Parlaments dadurch gesichert sei.
Der Nationalrat überwies die Motion allerdings gegen die geschlossen stimmenden
Grünen und Sozialdemokraten mit 115 zu 63 Stimmen. Die Kleine Kammer folgte jedoch
im Herbst ihrer FK, welche die Motion einstimmig bei einer Enthaltung zur Ablehnung
empfohlen hatte. 4

MOTION
DATUM: 27.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Sommer besann sich dann die FDP, unterstützt von der Bauwirtschaft, auf ihre
ursprünglich negative Haltung insbesondere gegenüber den Anlagebeschränkungen für
Gelder der beruflichen Vorsorge und für Versicherungsgesellschaften und forderte den
Bundesrat in einer Motion auf, diese sowie den Beschluss über die maximale
Pfandbelastung so schnell wie möglich wieder aufzuheben. Darüber hinaus hatte die
Zürcher Freisinnige Spoerry ebenfalls mit einer Motion auch eine Änderung des
Sperrfristbeschlusses verlangt, da durch ein Urteil des Bundesgerichts in dieser Frage
der ursprüngliche Wille des Parlaments verfälscht worden sei. Das oberste
schweizerische Gericht hatte nämlich anhand des Falles einer
Grundstückseigentümerin in der Stadt Luzern grundsätzlich entschieden, dass die
fünfjährige Sperrfrist auch bei Erbteilungen anzuwenden sei. Die Argumentation der
Freisinnigen vermochte den Bundesrat jedoch nicht zu überzeugen; in seiner
schriftlichen Antwort wies er beide Begehren zurück.
. 5

MOTION
DATUM: 24.03.1990
DIRK STROHMANN

Gegen den Bundesrat nahm schliesslich auch der Ständerat Stellung. Im September
reichte Reymond (lp, VD) eine Motion zur Aufhebung der Bundesbeschlüsse über die
Pfandbelastungsgrenze sowie die Anlagebeschränkungen ein. Die Abstimmung über
diese Motion, welche der Ständerat an seiner Sitzung vom 12. Dezember vornahm und in
welcher auf Antrag Monika Webers (ldu, ZH) über beide Punkte getrennt abgestimmt
wurde, ergab für die Aufhebung beider Massnahmen eine Mehrheit: 21 zu 14 bei dem
ersten und 26 zu 9 Stimmen bei dem zweiten der zur Debatte stehenden
Bundesbeschlüsse. 6

MOTION
DATUM: 12.12.1990
DIRK STROHMANN
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Wohnungsbau und -eigentum

Bisherige Bemühungen zur Wohneigentumsförderung mit Mitteln aus der beruflichen
Vorsorge haben sich zumindest vorläufig als unrealisierbar erwiesen. Die
Schweizerische Zentralstelle für Eigenheim- und Wohnbauförderung (SZEW), die 1989
ihr 25jähriges Bestehen feiern konnte und die generell für eine breitere Streuung des
Wohneigentums mit Geldern aus der Altersvorsorge eintritt, möchte allerdings diese
Zielsetzung nicht aus dem Auge verlieren. In beiden Räten wurden gleichlautende
Motionen von StR Küchler (cvp, OW) (Mo. 89.528) und NR Weber (fdp, SZ) (Mo 89.542)
als Postulate überwiesen, welche eine Lockerung des Verpfändungsverbots bei Erwerb
von selbstgenutztem Wohneigentum vorschlagen; im weitern sollen die angesparten
Mittel der beruflichen Vorsorge bis zur Hälfte des jeweiligen Freizügigkeitskapitals bar
bezogen werden können. Bundesrat Koller gab dabei bekannt, dass die Landesregierung
noch vor der Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge einen
Vorschlag zur Ermöglichung der Verpfändung von Vorsorgegeldern für den Erwerb von
selbstgenutztem Wohneigentum unterbreiten werde. Eine parlamentarische Initiative
Spoerry (fdp, ZH) (PI.89.235), welcher eine Kommission des Nationalrats zustimmte, hat
ebenfalls den vorzeitigen Bezug von Geldern aus der Altersvorsorge (2. und 3. Säule)
zum Inhalt, und möchte als Sicherung im Grundbuch anmerken lassen, welcher Anteil
des Kapitals aus Pensionskassenmitteln stammt, damit dieser bei einem späteren
Verkauf zurückerstattet werden müsste. 7

MOTION
DATUM: 04.10.1989
CHRISTIAN MOSER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Dieselbe Haltung nahm auch das Eidgenössische Versicherungsgericht ein, welches
entschied, der Vorbehalt einer Krankenkasse gegenüber einer HIV-positiven Frau sei
zulässig gewesen. Fachleute befürchteten, mit diesen beiden Urteilen werde der für die
Betroffenen überaus schmerzlichen Ausgrenzung noch weiter Vorschub geleistet. Um
zumindest die versicherungsrechtliche Diskriminierung zu verhindern, reichte der
Genfer SP-Nationalrat Longet eine Motion (Mo. 90.826) ein, die sicherstellen soll, dass
HIV-positive Personen in der Krankenversicherung und der beruflichen Vorsorge nicht
benachteiligt werden. Die Motion wurde als Postulat dem Bundesrat überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 04.10.1990
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Eine Motion Hochreutener (cvp, BE) ersuchte den Bundesrat, die
Gesetzesbestimmungen über die Pflege und Betreuung zu Hause und in Heimen in der
AHV, der IV, den Ergänzungsleistungen sowie der Kranken- und Unfallversicherung zu
einem Gesamtkonzept zusammenzufügen und dafür zu sorgen, dass die Leistungen des
Bundes und der Sozialversicherungen mit jenen der Kantone koordiniert werden; dabei
soll insbesondere darauf geachtet werden, dass Personen, welche bereit sind, die
Pflege von Angehörigen oder anderen Personen zu übernehmen, unterstützt und
zeitweise entlastet werden. Da der Bundesrat auf bereits laufende oder vorgesehene
Arbeiten (3-Säulen- und IDA-FiSo-Bericht, 3. EL-Revision) verweisen konnte, wandelte
der Nationalrat die Motion in ein Postulat um. 9

MOTION
DATUM: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte die SGK des Nationalrates erreichen, dass die gerichtlichen
Verfahren im Krankheits- und Invaliditätsfall gleich ausgestaltet werden. Der
Bundesrat zeigte Verständnis für das Anliegen, das eine Vereinheitlichung im
Sozialversicherungsrecht und damit Erleichterungen für die Versicherten anstrebe,
wollte aber keinen verbindlichen Auftrag entgegennehmen, da damit Teile des Privat-
dem Sozialversicherungsrecht unterstellt würden. Zudem müsste eine Neuregelung
nicht nur den Kranken- und Unfallversicherungsbereich, sondern auch die berufliche
Vorsorge umfassen, die wegen ihrer primär privatrechtlichen Ausgestaltung bewusst
von der Koordination durch den ATSG ausgenommen wurde. Um die Fragen vertiefter
zu prüfen, wurde der Vorstoss als Postulat überwiesen. Gänzlich abgelehnt wurde
hingegen eine Motion der SVP-Fraktion (Mo. 00.3538), die gleiche
Versicherungsleistungen für Krankheit und Unfall verlangte. Der Bundesrat machte

MOTION
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI
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geltend, die beiden Versicherungszweige seien von Natur aus verschieden. Bei der
Einführung der an die Erwerbstätigkeit gekoppelten obligatorischen Unfallversicherung
habe es sich primär darum gehandelt, die Haftung des Arbeitgebers durch das
Versicherungsprinzip abzulösen; die unterschiedliche Entstehungsgeschichte
rechtfertige eine ungleiche Behandlung der Betroffenen. 10

Ergänzungsleistungen (EL)

Nur als Postulat überwiesen wurde eine Motion Keller (cvp, AG), welche eine
Verbesserung der Ergänzungsleistungen und eine einheitliche zehnjährige Karenzfrist
für Ausländer und Flüchtlinge verlangte. 11

MOTION
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Weil die EL immer wichtiger geworden seien und durch die 10. AHV-Revision
voraussichtlich noch mehr Bedeutung erhalten werden, forderte Ständerat
Hänsenberger (fdp, BE) den Bundesrat in einer Motion auf, die verfassungsmässige
Grundlage der EL neu zu fassen. Der Vorstoss wurde gegen den Willen des Bundesrates
in der verbindlichen Form überwiesen. 12

MOTION
DATUM: 12.12.1990
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer behandelte drei parlamentarische Vorstösse, welche zum Ziel
hatten, den Kreis der Anspruchsberechtigten auszudehnen. Mit einer Motion wollte
Nationalrat Leuenberger (sp, SO) eine Aufhebung der Sperrfrist von 15 Jahren für den
Bezug von Ergänzungsleistungen für niedergelassene Ausländer erreichen. Der
Bundesrat äusserte Bedenken, dies könnte zu einem Altersrentner-Tourismus führen
und wies darauf hin, dass auch die vorberatende Kommission des Ständerates bei der
Behandlung der 10. AHV-Revision eine Reduktion von 15 auf 10 Jahre abgelehnt hatte.
Ebenfalls mit einer Motion verlangte der Aargauer CVP-Abgeordnete Bircher die
Ausarbeitung eines Ergänzungsleistungssystems für Familien und Alleinerziehende in
wirtschaftlichen Notlagen (Mo. 91.3111). Der Bundesrat sagte zu, bei der Behandlung der
Armutsfrage auch diesen Aspekt miteinzubeziehen, und war bereit, die Motion als
Postulat entgegenzunehmen, ebenso wie ein ähnlichlautendes Postulat Hildbrand (cvp,
VS) (Po. 91.3085). Da sowohl die Motion Leuenberger als auch die Vorstösse Bircher und
Hildbrand bekämpft wurden, verschob der Nationalrat die Diskussion auf später. Die
Motion Leuenberger wurde von Cincera (fdp, ZH) und Ruf (sd, BE) bekämpft, die beiden
CVP-Vorstösse von Allenspach (fdp, ZH). 13

MOTION
DATUM: 21.06.1991
MARIANNE BENTELI

Nur als Postulat verabschiedete der Nationalrat eine vom Ständerat überwiesene
Motion Hänsenberger (fdp, BE), mit welcher der Bundesrat aufgefordert wird, die
verfassungsmässigen Grundlagen der EL neu zu fassen. 14

MOTION
DATUM: 18.09.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte die grüne Berner Nationalrätin Teuscher, der Bund sei zu
beauftragen, im Rahmen der 3. EL-Revision eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, die
das Recht auf eine minimale Existenzsicherung beinhaltet. Da der Vorstoss 1997
eingereicht worden war, hatte der Bundesrat in seiner Antwort auf die mangelnde
verfassungsrechtliche Grundlage verwiesen, um Ablehnung der Motion zu beantragen.
Angesichts der neuen Bundesverfassung, welche in Art. 12 ein „Recht auf Hilfe in
Notlagen“ stipuliert, beantragte Teuscher, die Motion wenigstens in der Postulatsform
anzunehmen. Da zu diesen Fragen Vorarbeiten in Parlament und Verwaltung im Gange
sind, war Bundespräsidentin Dreifuss auch nicht bereit, den Vorstoss in der weniger
verpflichtenden Form anzunehmen. Das Postulat wurde dennoch mit 46 zu 42 Stimmen
gutgeheissen. 15

MOTION
DATUM: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI

Mit Einverständnis des Urhebers wurde eine Motion Tschäppät (sp, BE) in Postulatsform
angenommen. Er beantragte, die Pauschale für die Krankenkassenprämie sei durch
einen vom Bundesrat jährlich festzulegenden Betrag für die Kostenbeteiligung nach
KVG aufzustocken. Tschäppät möchte verhindern, dass besonders die älteren
Rentnerinnen und Rentner wegen der damit verbundenen bürokratischen Hürden auf
die Rückforderung der Kostenbeteiligung verzichten und diese Beträge beim
Existenzbedarf einsparen. 16

MOTION
DATUM: 30.09.2002
MARIANNE BENTELI

01.01.89 - 01.01.19 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ausgehend von der Feststellung, dass zwischen einem Drittel und einem Viertel aller
potenziellen Anspruchsberechtigten keinen Antrag auf EL stellen, was vielfach auf
mangelnder Information beruht, überwies der Nationalrat eine Motion der SGK, die den
Bundesrat verpflichtet, die Massnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die von
den Kantonen im Rahmen des ELG verwendeten Informationssysteme zu
harmonisieren. Gleichzeitig verabschiedete der Rat ein Postulat (03.3009) der SGK, das
die Regierung ersucht, innert zwei Jahren einen Bericht erstellen zu lassen, welcher die
Form und Wirkung der Information in den Kantonen beleuchtet. 17

MOTION
DATUM: 08.12.2003
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von der Feststellung, dass zwischen einem Drittel und einem Viertel aller
potenziellen Anspruchsberechtigten keinen Antrag auf EL stellen, was vielfach auf
mangelnder Information beruht, hatte der Nationalrat im Vorjahr eine Motion seiner
SGK angenommen, die den Bundesrat verpflichten wollte, die von den Kantonen im
Rahmen des ELG verwendeten Informationssysteme zu harmonisieren. Der Ständerat
übernahm die Haltung des Bundesrates, wonach die bestehenden gesetzlichen
Regelungen genügen, um den Informationsauftrag zu erfüllen, und überwies den
Vorstoss nur in Postulatsform. 18

MOTION
DATUM: 02.06.2004
MARIANNE BENTELI

Le Conseil national a adopté une motion de sa commission de la sécurité sociale et de
la santé publique (CSSSP-CN) chargeant le Conseil fédéral d’indexer le montant
maximal du loyer d’un appartement dans la loi sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (LPC) afin de tenir compte des ménages constitués de plusieurs personnes
et des différences régionales en matière de loyer. Par ailleurs, ce dernier doit garantir
que ces changements de montant n’ont pas de conséquences sur la participation de la
Confédération aux frais de séjour en EMS. 19

MOTION
DATUM: 12.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion seiner Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit zur Anpassung der anrechenbaren Mietzinsmaxima bei
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV an die seit der letzten Anpassung gestiegenen
Mietpreise wurde vom Ständerat ohne Debatte überwiesen. 20

MOTION
DATUM: 01.06.2012
FLAVIA CARONI

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH), übernommen von Nationalrat de Courten (svp, BL),
forderte, die Missbrauchsbekämpfung im Bereich der Ergänzungsleistungen zu
intensivieren. Der Bundesrat solle diese konsequent an die Hand nehmen und den
Durchführungsstellen der Kantone Mindeststandards vorgeben. Falls nötig, sind dafür
auch Gesetzes- und Verordnungsänderungen vorzunehmen. Insbesondere sollen die
Bezügerinnen und Bezüger auf allfälliges Eigentum im Ausland und auf ihren
tatsächlichen Lebensmittelpunkt hin überprüft werden. In der Begründung hiess es, die
Bemühungen der IV-Stellen zur Verhinderung von Missbrauch hätten zu namhaften
Einsparungen geführt und der wachsende Bedarf nach EL führe auch hier zur
berechtigten Frage nach dem Ausmass von Missbrauch. Zudem wurde der Verdacht
geäussert, manche im Ausland lebende Personen würden ihren Wohnsitz pro forma in
der Schweiz belassen, um weiterhin EL beziehen zu können – nur in der Schweiz
lebende Personen sind zum Bezug von Ergänzungsleistungen zu AHV und IV berechtigt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und erklärte, die EL-
Durchführungsstellen seien bereits zu allen Abklärungen verpflichtet, die für die
Beurteilung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen und der Höhe der Leistungen
notwendig sind. Die Frage nach dem Wohnsitz und dem üblichen Aufenthaltsort gehöre
dazu, ebenso jene nach Vermögenswerten im Ausland. In den letzten Jahren seien
zudem eine Reihe von Massnahmen zur Verbesserung des Vollzugs eingeführt oder
angestossen worden.

In der Herbstsession 2016 beriet der Nationalrat den Vorstoss. Der Motionär
wiederholte die bereits schriftlich festgehaltene Begründung und kritisierte die
Ablehnungsempfehlung des Bundesrates: Zwar sei es zutreffend, dass die EL-
Durchführungsstellen mit Abklärungen beauftragt sind, in der Praxis ergäben sich
jedoch erhebliche kantonale und regionale Vollzugsunterschiede. Zudem sei eine
lediglich alle vier Jahre erfolgende Überprüfung ungenügend und der Datenaustausch
zwischen den Behörden sei nach wie vor erschwert, da entsprechende Vorstösse noch
im parlamentarischen Prozess stehen. Die Motion entspreche zudem Bemühungen des
Bundesrates im Rahmen der EL-Reform, die Sachverhaltsabklärungen für die

MOTION
DATUM: 19.09.2016
FLAVIA CARONI
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Leistungsbemessungen zu verbessern und zu vereinheitlichen. Bundesrat Berset
erläuterte, ab 2018 werde es ein Register der Ergänzungsleistungen geben, das die
Transparenz erhöhen und die Kontrolle erleichtern werde. Mit einer aktuell laufenden
Revision des Ausländergesetzes werde der Datenaustausch zwischen den für die EL
zuständigen Behörden und den Migrationsbehörden erleichtert, und die Botschaft zur
Reform der Ergänzungsleistungen beinhalte auch Massnahmen zur Vermeidung von
Missbrauch. Davon liess sich die grosse Kammer nicht überzeugen: 129 Ratsmitglieder
stimmten für die Motion, nur 55 dagegen. Letztere gehörten der SP- und der Grünen
Fraktion an. Das Geschäft ging somit zur Beratung an den Ständerat. 21

2014 beantragte Bruno Pezzatti (fdp, ZG) mittels einer Motion, dass der Bezug von
Ergänzungsleistungen den Ausländerbehörden gemeldet werde, da die
Migrationsbehörden wissen müssten, ob jemand über ausreichende finanzielle Mittel
verfüge, um für sich und seine oder ihre Familie zu sorgen. Der Bezug von
Ergänzungsleistungen sei diesbezüglich aussagekräftig. Nachdem Silvia Schenker (sp, BS)
die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Motion bekämpft hatte, stimmte der
Nationalrat in der Sommersession 2016 mit 133 zu 51 Stimmen für das Anliegen. 
In Übereinstimmung mit dem Antrag der SGK-SR, die Motion abzulehnen, weil der
Bundesrat den darin enthaltenen Auftrag bereits im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative erfüllt habe, sprach sich der Ständerat hingegen
stillschweigend gegen die Motion aus. 22

MOTION
DATUM: 21.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Eine Entflechtung der Ergänzungsleistungen wollte Josef Dittli (fdp, UR) mit einer
Motion Ende 2016 erreichen. Durch die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zwischen
Bund und Kantonen nach fiskalischer Äquivalenz sollen Fehlanreize bei den EL abgebaut
und ihre Effizienz gesteigert werden. Die Kantone sollen folglich nicht mehr für
Entscheide auf Bundesebene bezahlen müssen. Der Bundesrat verwies in seiner
Antwort auf den in der Motion der FK-NR geforderten Bericht zur Aufgabentrennung
zwischen Bund und Kantonen, nach dessen Vorliegen eine grundlegende
entsprechende Diskussion geführt werden könne, und empfahl die Motion zur
Ablehnung. Aufgrund eines Ordnungsantrags Stöckli (sp, BE) wies der Ständerat die
Vorlage in der Frühjahrssession 2017 der SGK-SR zur Vorberatung im Rahmen der EL-
Reform zu. Im November 2018 zog Dittli die Motion zurück. 23

MOTION
DATUM: 14.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die Motion Bortoluzzi (svp, ZH) zur Missbrauchsbekämpfung im Bereich der
Ergänzungsleistungen, die der Nationalrat in der Herbstsession 2016 angenommen
hatte, wurde in der Sommersession 2017 vom Ständerat auf Antrag seiner SGK
stillschweigend abgelehnt. Die Kommission hatte das Anliegen zuvor im Rahmen der
Beratungen zur Reform der Ergänzungsleistungen aufgenommen. 24

MOTION
DATUM: 31.05.2017
FLAVIA CARONI

Nach dem Willen der SGK-NR und der entsprechenden Motion, welche die Kommission
im Februar 2018 eingereicht hatte, sollten Missbräuche bei den Ergänzungsleistungen
zukünftig systematisch bekämpft werden. Insbesondere soll zukünftig leichter
festgestellt werden können, ob Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger über
nichtdeklariertes Vermögen, vor allem auch Immobilien, im Ausland verfügen. Überdies
sollen die kantonalen Durchführungsstellen die Resultate in jährlichen Berichten
darstellen – wie es auch die IV-Stellen tun. Es sei «hinreichend bekannt», dass EL-
Beziehende nicht nur in Einzelfällen über undeklarierte Vermögen im Ausland
verfügten, schrieb die Kommission in der Begründung der Motion. Da die heutigen
Massnahmen nicht ausreichten, um diese Missbräuche zu bekämpfen, müsse die
systematische Missbrauchsbekämpfung verstärkt werden. Die Situation sei vergleichbar
mit derjenigen der IV vor einigen Jahren, folglich setze man auch auf ähnliche
Massnahmen. Eine Kommissionsminderheit lehnte die Motion ab.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Bereits heute hätten die EL-
Stellen zahlreiche Möglichkeiten, an entsprechende Informationen zu gelangen: Im
Rahmen des Freizügigkeitsabkommen seien Informationen über ausländische Renten
aus dem EU-Raum zugänglich, diese würden zukünftig sogar automatisch gemeldet; die
Revision des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts (ATSG) solle den
entsprechenden Stellen in Zukunft mehr Möglichkeiten geben; seit Anfang 2017 sei
zudem der automatische Informationsaustausch (AIA) mit 38 Partnerstaaten in Kraft, er
soll auf weitere 41 Staaten ausgedehnt werden. Somit reiche die Datengrundlage für

MOTION
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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eine korrekte Leistungsbemessung aus.  
In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2018 begründete Barbara Gysi (sp, SG)
den Minderheitsantrag auf Ablehnung der Motion und legte die Position der Minderheit
der SGK-NR dar: Wie der Bundesrat erachtete auch sie die bestehenden Instrumente
als ausreichend, kritisierte überdies aber insbesondere die permanente
Missbrauchsunterstellung in allen Debatten zum Thema Sozialversicherungen. Zwar sei
die Anzahl EL-Beziehende gestiegen, dies sei aber nicht auf Missbrauch, sondern auf
ein Sinken der Renten zurückzuführen. Insbesondere die entsprechende Aussage in der
Begründung der Motion finde sie beschämend, betonte sie. Von dieser Kritik liess sich
der Nationalrat jedoch nicht umstimmen und nahm die Motion mit 128 zu 51 Stimmen
an. 25

In ihrer Sitzung im November 2018 entschied die SGK-SR, die Motion ihrer
Schwesterkommission für eine systematische Bekämpfung von Missbräuchen bei den
Ergänzungsleistungen unter anderem mit Verweis auf die entsprechenden Massnahmen
im Rahmen der EL-Reform oder auf den automatischen Informationsaustausch (AIA)
abzulehnen. Zusätzliche Informationen über den Liegenschaftsbesitz im Ausland seien
nicht mit verhältnismässigem Aufwand zu erhalten, erklärte die Kommission. Nach
entsprechenden Voten von Kommissionssprecher Graber (cvp, LU) und
Gesundheitsminister Berset lehnte der Rat die Motion stillschweigend ab. 26

MOTION
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Zu hohe Einkaufssummen werden immer wieder dafür verantwortlich gemacht, dass
der Bund Mühe hat, Kaderleute aus der Privatwirtschaft zu rekrutieren. Obgleich
Bundesrat Stich anhand konkreter Zahlen das Problem relativierte und sich gegen einen
verbindlichen Auftrag aussprach, überwies der Ständerat eine Motion Rüesch (fdp, SG),
welche die Regierung beauftragt, die kassenrechtlichen Barrieren weiter zu
beseitigen. 27

MOTION
DATUM: 27.09.1990
MARIANNE BENTELI

Vor allem freisinnige und liberale Kreise setzten sich dafür ein, dass die 1989
beschlossenen Beschränkungen der Anlagemöglichkeiten der Pensionskassen im
Bodenmarkt wieder rückgängig gemacht werden, da sie ihrer Meinung nach zu einem
Einbruch im Wohnungsbau geführt hätten. Sowohl die freisinnige (Mo. 90.550) wie die
liberale Fraktion (Mo. 90.669) reichten entsprechende Motionen ein. Im Ständerat
wurde letztere als Motion Reymond (lps, VD) in der Wintersession gegen den
ausdrücklichen Willen des Bundesrates, der diese Einschätzung der Lage bestritt mit 26
zu 9 Stimmen überwiesen. 28

MOTION
DATUM: 12.12.1990
MARIANNE BENTELI

Unterstützung fand das Anliegen der Rentner auch im Parlament. Die beiden Zürcher
Abgeordneten Weber (Mo. 90.725) und Dünki reichten im jeweiligen Rat
ähnlichlautende Motionen ein, die eine Änderung des BVG im Sinne einer
Verpflichtung zur Gewährung des Teuerungsausgleichs auf allen Renten verlangen. Da
Bundesrat Cotti versicherte, dass dies eines der Hauptziele der künftigen Revision des
BVG sein werde, überwies die kleine Kammer die Motion nur als Postulat. 29

MOTION
DATUM: 12.12.1990
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Dünki (evp, ZH), welche ebenfalls den vollen Teuerungsausgleich für alle
BVG-Renten verlangte, allerdings nur auf deren obligatorischem Teil, wurde von
Nationalrat Allenspach (fdp, ZH) bekämpft, weshalb die Diskussion verschoben wurde,
obgleich der Bundesrat bereit gewesen wäre, das Anliegen als Postulat
entgegenzunehmen. 30

MOTION
DATUM: 13.12.1991
MARIANNE BENTELI

Gemäss Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat eine Motion Dünki (evp, ZH) für
einen vollen Teuerungsausgleich auf den laufenden Altersrenten der beruflichen
Vorsorge nur als Postulat an. Hauptargument der Regierung war, dass die Finanzierung
dieses an sich berechtigten Anliegens noch sehr sorgfältig geprüft werden müsse.
Allenspach (fdp, ZH), der eine Teuerungsanpassung ohne Beitragserhöhung für
unrealisierbar hielt, wollte selbst das Postulat nicht überwiesen wissen, konnte sich
jedoch nicht durchsetzen. 31

MOTION
DATUM: 02.03.1992
MARIANNE BENTELI
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Bei Firmenzusammenbrüchen zeigte sich in letzter Zeit, dass die Guthaben von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Personalvorsorgeeinrichtungen im vor-
und überobligatorischen Bereich teilweise ungenügend gesichert sind, insbesondere
dann, wenn das Kassenvermögen für Anlagen in der Stifterfirma verwendet wurde. Mit
einer Motion wollte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) den Bundesrat verpflichten, die
BVG-Bestimmungen hier schärfer zu formulieren. Weil der Bundesrat darauf hinwies,
dass dieser Punkt im Rahmen der ersten BVG-Revision ohnehin aufgegriffen werde,
wurde der Vorstoss auf seinen Antrag hin nur als Postulat überwiesen. 32

MOTION
DATUM: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

Bis vor einigen Jahren führte der Sicherheitsfonds der Pensionskassen, der bei
Zahlungsunfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung einspringen muss, ein ruhiges Dasein.
Mit der Rezession änderte sich dies schlagartig. Während der Sicherheitsfonds 1989
erst 147-mal aktiv wurde, intervenierte er im Berichtsjahr rund 2000-mal, zweimal
soviel wie im Vorjahr und dreimal soviel wie 1991. Allerdings umfassen die Leistungen
des Sicherheitsfonds nur das gesetzlich festgelegte Leistungsminimum. Sowohl der vor-
wie der überobligatorische Bereich der zweiten Säule sind damit nicht abgedeckt. Bei
der Behandlung einer Motion Keller (sd, BL), welche der Nationalrat als Postulat
überwies, unterstrich der Bundesrat die Lücken seiner Zuständigkeit in diesem Bereich,
versprach aber, dem aufsichtsrechtlichen Aspekt bei der anstehenden BVG-Revision
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Er nutzte auch seine beschränkten
Kompetenzen und setzte auf Mitte Jahr eine Verordnungsänderung in Kraft. Damit wird
die Anlage von Pensionskassengeldern aus dem obligatorischen Bereich beim
Arbeitgeber eingeschränkt und eine Meldepflicht eingeführt, wenn der Arbeitgeber mit
den Beitragszahlungen drei Monate im Verzug ist. 33

MOTION
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Brunner (sp, GE), welche den Bundesrat beauftragen wollte, das BVG in
dem Sinn zu ändern, dass für den Koordinationsabzug nicht mehr das erreichte
Einkommen, sondern der Beschäftigungsgrad massgebend sein soll, scheiterte auch in
der Postulatsform vorderhand am Widerstand von Nationalrat Früh (fdp, AR). Mit ihrem
Vorstoss wollte Brunner erreichen, dass Teilzeitarbeitende in den unteren Lohnklassen
nicht weiter dem Risiko ausgesetzt sind, trotz Erwerbstätigkeit von einer späteren
Rente der 2. Säule ausgeschlossen zu werden bzw. nur eine minimale Rente zu
beziehen. 34

MOTION
DATUM: 08.10.1993
MARIANNE BENTELI

Diskussionslos genehmigte der Ständerat eine von 30 Abgeordneten aus allen Parteien
mitunterzeichnete Motion Frick (cvp, SZ), welche den Bundesrat auffordert, dem
Parlament eine Änderung des BVG vorzulegen, wonach unabhängig von der
anstehenden Revision des BVG neben der Witwenrente auch der Anspruch auf die
Witwerrente gesetzlich verankert wird. Obgleich sie eine Überweisung des Vorstosses
in Postulatsform vorgezogen hätte, anerkannte Bundesrätin Dreifuss die grundsätzliche
Berechtigung dieses Anliegens. 35

MOTION
DATUM: 04.10.1995
MARIANNE BENTELI

Einstimmig genehmigte der Nationalrat eine 1995 vom Ständerat gutgeheissene Motion
Frick (cvp, SZ) zur Einführung der Witwerrente im BVG. Der Rat nahm zudem ein
Postulat Seiler (svp, BE) an (Po. 95.3413), welches den Bundesrat einlädt zu prüfen,
welche Anpassungen und Entscheide zu treffen sind, damit diese Witwerrente
schnellstmöglich eingeführt wird. 36

MOTION
DATUM: 22.06.1996
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Diskussionen des PUK-Berichts über die Pensionskasse des Bundes
nahmen beide Kammern eine Motion der PUK an, welche verlangt, dass die heute
gemäss Gesetzgebung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge dem Bundesrat zustehende und teilweise an das BSV delegierte
Oberaufsicht über die Aufsichtsorgane BVG einer Behörde übertragen wird, die eine
wirksame Ausübung dieser Kontrolle zu garantieren vermag. 37

MOTION
DATUM: 11.12.1996
MARIANNE BENTELI
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Eine Motion Gross (sp, TG), welche eine Differenzierung der Haftungsbestimmungen im
Falle von Fehlleistungen der BVG-Organe verlangte, wurde auf Antrag des Bundesrates,
der auf bereits laufende haftungsrechtliche Revisionsarbeiten ausserhalb des BVG
verwies, als Postulat überwiesen. Ebenfalls als Postulat verabschiedet wurde eine
Motion Steiner (fdp, SO), welche forderte, die Vertretung der Rentnerinnen und
Rentner in den Organen ihrer Vorsorgeeinrichtungen gesetzlich zu verankern (Mo.
97.3126). Hier erinnerte der Bundesrat daran, dass es Pensionskassen frei steht,
derartige Bestimmungen in ihre Reglemente aufzunehmen, weshalb es im Sinne der
immer wieder geforderten organisatorischen Freiheit der Vorsorgeeinrichtungen nicht
sinnvoll wäre, dies per Gesetz vorzuschreiben. 38

MOTION
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Da dem Bund durch den unbegrenzten Steuerabzug von Beiträgen an die zweite Säule
und die Abzugsmöglichkeiten bei der dritten Säule bedeutende Steuerausfälle
erwachsen, verlangte eine Motion Thür (gp, AG), dass der Steuerabzug auf jenen
Arbeitserwerb beschränkt wird, der dem versicherten Lohnmaximum gemäss
Unfallversicherungsgesetz (momentan 97'200 Fr.) entspricht. Die Motion wurde vom
Vertreter der Privatversicherungen im Nationalrat - Hochreutener (cvp, BE) - sowie von
Dreher (fp, ZH) bekämpft und deshalb der Diskussion entzogen. 39

MOTION
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat befasste sich mit einer Motion Rechsteiner (sp, BS), welche verlangte,
dass der Sicherheitsfonds die Mehrkosten tragen soll, die Vorsorgeeinrichtungen
durch eine ungünstige Risikozusammensetzung bei der gesetzlichen
Minimalversicherung der Risiken Tod und Invalidität erwachsen, damit inskünftig die
Risikoprämie für den teuersten Betrieb nicht mehr als 50% über der durchschnittlichen
Prämie liegt. Nachdem der Bundesrat erklärt hatte, er werde das Anliegen im Rahmen
der anstehenden BVG-Revision prüfen, wurde der Vorstoss als Postulat überwiesen. 40

MOTION
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat wurden mehrere Motionen zum BVG behandelt. Hafner (sp, SH) forderte
den Bundesrat auf, eine lückenlose Versicherung des Invaliditätsrisikos aller Personen
sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass faktische Vorbehalte aus gesundheitlichen
Gründen vermieden werden. Hochreutener (cvp) wollte den Bund verpflichten, den
Alterssparprozess, der im BVG nach Vollendung des 24. Altersjahres beginnt, zugunsten
eines flexiblen Altersrücktritts auf 21 anzusetzen (Mo. 98.3336), sowie für die
Vorsorgeerinrichtungen eine spezielle Rechtsform einzuführen, die ihnen mehr
Handlungsspielraum bietet (Mo. 98.3013). Alle drei Vorstösse wurden auf Antrag des
Bundesrates in Postulate umgewandelt. 41

MOTION
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Ständerätin Leumann (fdp, LU) den Bundesrat verpflichten, im
Rahmen der anstehenden BVG-Revision das Freizügigkeitsgesetz so abzuändern, dass
Bagatell-Freizügigkeitsleistungen nicht mehr an die Auffangeinrichtung überwiesen
werden müssen und der Verzugszins bei „vergessenen“ Guthaben nicht geschuldet ist,
wenn die erfüllungsbereite Vorsorgeeinrichtung nicht handeln konnte. Die Motion
wurde auf Antrag des Bundesrates, der auf die anstehende BVG-Revision verwies, nur
als Postulat angenommen. Eine identische Motion (98.3597) Bangerter (fdp, BE) im
Nationalrat wurde von Thanei (sp, ZH) bekämpft, womit deren Beratung vorderhand
ausgesetzt war. 42

MOTION
DATUM: 16.03.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Goll (sp, ZH) in Postulatsform entgegen zu
nehmen, welche ihn beauftragen wollte, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, dass
Berufe mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen dem BVG-Obligatorium
unterstellt werden, doch erwuchs dem Vorstoss Opposition von Kofmel (fdp, SO),
weshalb seine Behandlung verschoben wurde. 43

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI
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Eine Motion Rechsteiner (sp, BS), welche den Bundesrat beauftragen wollte, den Status
der Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen in der beruflichen Vorsorge zu regeln,
wurde auf Antrag der Regierung, die auf entsprechende Vorarbeiten verwies, nur als
Postulat genehmigt. 44

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Spielmann (pda, GE), die für die Weiterführung der Säule 3a nach
Erreichen des Pensionsalters steuerliche Erleichterungen verlangte wie sie für den
Leistungsaufschub bei Freizügigkeitseinrichtungen der beruflichen Vorsorge zugelassen
sind, wurde auf Antrag des Bundesrates lediglich als Postulat überwiesen. 45

MOTION
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

Mit einer als Postulat überwiesenen Motion ersuchte Nationalrat Wandfluh (svp, BE) den
Bundesrat, eine der Säule 3a analoge Sparmöglichkeit für die Finanzierung einer
vorzeitigen Pensionierung zu schaffen. Der Ständerat nahm ein Postulat Saudan (fdp,
GE) an (Po. 02.3264), das auf die Risiken aufmerksam machte, welche die vorgesehene
Unterstellung der Pensionskassen unter die Stempelsteuer nach sich ziehen könnte. 46

MOTION
DATUM: 19.09.2002
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat behandelte in der Herbstsession im Nachgang an diese Diskussionen eine
Motion seiner SGK, die umgehend mit einer weiteren Revision der beruflichen Vorsorge
den Umwandlungssatz den realen Verhältnissen anpassen wollte. Im Plenum war
umstritten, ob der Umwandlungssatz im obligatorischen Bereich wirklich mit jenem im
überobligatorischen Bereich übereinstimmen solle, wie dies bisher praktiziert wurde.
Einig war sich der Rat nur, dass der Umwandlungssatz auf seine technischen
Grundlagen überprüft und soweit erforderlich den realen Voraussetzungen angeglichen
werden soll. Einzig diesen Teil des Vorstosses überwies er mit 24 zu 1 Stimmen. Die
restlichen Forderungen der Motion lehnte er ab. In der Diskussion standen sich die
Vertreter der Versicherungsbranche (Merz, fdp, AR, Verwaltungsratspräsident der
Patria; Spoerry, fdp, ZH, ehemalige Verwaltungsrätin der CS Group, zu der die
Winterthur gehört) und jene der KMU (Jenny, svp, GL; Forster, fdp, SG) gegenüber. 47

MOTION
DATUM: 01.10.2003
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der SGK-NR für die Einführung einer versicherungsmathematisch
berechneten Formel für die Festlegung des Mindestzinssatzes wurde auf Antrag des
Bundesrates mit 95 zu 83 Stimmen abgelehnt. 48

MOTION
DATUM: 29.11.2005
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der GPK des Nationalrates forderte, dass zur Verbesserung der
Transparenz den Versicherten der zweiten Säule auf dem jährlichen, persönlichen
Versicherungsausweis angegeben wird, ob und wie viel Überschussbeteiligung aus
Versicherungsverträgen ihren Guthaben zugewiesen wurde. Bereits 2004 hatte die GPK
den Bundesrat aufgefordert, die Transparenz über die Verwendung der Mittel der
beruflichen Vorsorge bis auf die Stufe der Versicherten zu gewährleisten, um
Missbräuchen vorzubeugen. Die Kommission stellte nun fest, dass nicht alle
Vorsorgeeinrichtungen ihren Versicherten freiwillig die ihnen persönlich zugewiesenen
Überschüsse ausweisen und möchte dies deshalb obligatorisch machen. Der Bundesrat
wendete sich gegen die Motion, da er der Meinung war, dass die Vorsorgeeinrichtungen
zu verschieden seien, um zugewiesene Beiträge von verschiedenen Einrichtungen
miteinander vergleichen zu können. Eine solche Verpflichtung würde für mehr
Verwirrung sorgen, als dass dadurch die Transparenz tatsächlich gefördert würde. Der
Nationalrat leistete dem Bundesrat Folge und lehnte die Motion mit 57 zu 106 Stimmen
ab. 49

MOTION
DATUM: 05.03.2008
LINDA ROHRER

Ebenfalls keinen Erfolg hatte eine Motion Rossini (sp, VS), welche den Bundesrat
beauftragte, eine Statistik zu veröffentlichen, die für die 2. Säule und die Säule 3a die
Zahl der Anspruchsberechtigten und die Aufgliederung der Rentenbeträge ausweist.
Der Bundesrat wies in diesem Zusammenhang auf drei Aktivitäten hin, welche geplant
sind. Priorität hat die Neurentenerhebung. Zudem sind ein Projekt zur
Steuerdatenerhebung und eine Statistik zur Alterssicherung geplant. Da bereits mit dem
Projekt der Neurentenerhebung ein grosser Teil der vom Motionär gewünschten
Informationen vorliegen wird, beantragte der Bundesrat erfolgreich die Ablehnung der
Motion. 50

MOTION
DATUM: 03.10.2008
LINDA ROHRER
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Ebenfalls abgelehnt wurde ein Motion Thorens Goumaz (gp, VD), welche verlangte, dass
die Pensionskassen bestimmen müssen, inwieweit sie sich in ihrer Anlagepolitik einer
Strategie der Nachhaltigkeit verschreiben und dass diese Strategie öffentlich gemacht
werden muss. Auch der Bundesrat begrüsste ein nachhaltig orientiertes
Investitionsverhalten. Er erachtete es aber insbesondere aufgrund des
Diversifikationserfordernisses nicht als zweckmässig, nachhaltige Anlageprodukte im
Bereich der beruflichen Vorsorge speziell zu empfehlen. In Anlehnung an den Bundesrat
lehnte der Nationalrat die Motion mit 70 zu 111 Stimmen ab. 51

MOTION
DATUM: 08.12.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Sommaruga (sp, BE) wollte Lehren aus der Finanzmarktkrise ziehen und
forderte den Bundesrat auf, Risikominimierungen für die Pensionskassenanlagen
vorzuschreiben. Dazu forderte die Motionärin unter anderem, dass auf strukturierte
Produkte und Hedge-Fonds sowie auf Aktivfonds verzichtet wird, dass
Fremdwährungsanlagen nur mit obligatorischer Wechselkursversicherung
vorgenommen und dass die von den Pensionskassen beigezogenen Experten namentlich
genannt werden. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, da er die Auffassung vertrat, dass
eine vollständige Minimierung der Anlagerisiken nicht mit der Langfristigkeit der
beruflichen Vorsorge vereinbar sei. Während der Diskussion im Ständerat schlug Rolf
Büttiker (fdp, SO) vor, lediglich die Ziffer 5 der Motion anzunehmen, welche besagt,
dass von den Pensionskassen beigezogene Experten namentlich genannt werden
sollten. Bundesrätin Doris Leuthard wies vergeblich darauf hin, dass eine Umsetzung
dieses Punktes relativ schwer sein dürfte, da der Begriff des Beraters kaum definiert
sei. Für die Annahme der gesamten Motion sprachen sich nur 9 Vertreter des
Ständerates aus, was bei 18 Stimmen dagegen nicht ausreichte. Die Annahme der Ziffer
5 hingegen wurde mit 20 zu 6 Stimmen beschlossen. Dem folgte auch der Nationalrat
und nahm die Ziffer 5 ebenfalls an. 52

MOTION
DATUM: 11.03.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion Amacker-Amann (cvp, BL) wollte den Bundesrat beauftragen, die
gesetzlichen Regelungen so anzupassen, dass die Auszahlung von Altersleistungen bei
Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten in jedem Fall nur unter der
Voraussetzung der schriftlichen Einwilligung des Ehegatten, der eingetragenen
Partnerin oder des eingetragenen Partners gewährt wird. Anders als beim Kapitalbezug
von Altersleistungen ist für die Auszahlung der Leistungen einer
Freizügigkeitseinrichtung infolge Erreichens der Altersgrenze die schriftliche
Zustimmung des Ehegatten nicht vorausgesetzt. Entsprechend der Empfehlung des
Bundesrates nahm der Nationalrat die Motion an. 53

MOTION
DATUM: 20.03.2009
LINDA ROHRER

Ebenfalls angenommen wurde eine Motion Humbel Näf (cvp, AG), welche den Bundesrat
beauftragte, in der beruflichen Vorsorge und im Freizügigkeitsgesetz die Grundlagen
dafür zu schaffen, dass im Scheidungsfall obligatorische und überobligatorische
Altersguthaben je im gleichen Verhältnis aufgeteilt werden. Auch der Bundesrat hatte
die Annahme der Motion beantragt. 54

MOTION
DATUM: 20.03.2009
LINDA ROHRER

Der Ständerat nahm eine Motion seiner WBK an, welche den Bundesrat beauftragen will,
für Berufe mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen, wie sie bereits im
Arbeitslosenversicherungsrecht definiert sind, bestehende Lücken in der sozialen
Sicherheit gegenüber anderen Berufen so weit wie möglich zu schliessen. Der
Kommissionssprecher Bürgi (svp, TG) wies in der Diskussion im Ständerat darauf hin,
dass es bei dieser Motion vor allem um die Verbesserung der sozialen Sicherheit von
Kulturschaffenden gehe. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, weil er der Ansicht war,
dass Sozialpartner und Vorsorgeeinrichtungen besser über die bereits bestehenden
Vorsorgemöglichkeiten informieren und insbesondere die Möglichkeit zu
Branchenlösungen nutzen sollten. Der Ständerat schloss sich jedoch seiner Kommission
an und nahm die Motion an. 55

MOTION
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER
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Eine Motion Rechsteiner (sp, BS) forderte, dass die Sanierungsbestimmungen in der
beruflichen Vorsorge bis zum Ende der laufenden Rezession für jene
Vorsorgeeinrichtungen gelockert werden, welche aus konjunkturellen Gründen eine
Unterdeckung aufweisen. Die Sanierungsmassnahmen seien auszusetzen, bis sich die
Wirtschaft wieder erholt habe und die Börsenwerte zu einer durchschnittlichen
Bewertung zurückgefunden hätten. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion, weil er die konjunkturpolitischen Befürchtungen als unbegründet ansah. Dem
folgte auch der Nationalrat, welcher die Motion mit 119 zu 67 Stimmen ablehnte. Auch
eine ähnliche Motion Fetz (sp, BS) war im Ständerat chancenlos. 56

MOTION
DATUM: 15.09.2009
LINDA ROHRER

Eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Amacker-Amann (cvp, BL) wollte
die Regierung beauftragen, die gesetzlichen Regelungen so anzupassen, dass die
Auszahlung von Altersleistungen bei Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten in
jedem Fall nur unter der Voraussetzung der schriftlichen Einwilligung des Ehegatten,
der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners gewährt wird. In
Anlehnung an die Empfehlung ihrer vorberatenden Kommission nahm auch die kleine
Kammer die Motion an. 57

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Eine Anpassung der Bestimmungen im Freizügigkeitsgesetz für eine Flexibilisierung
der Wahl der Anlagestrategien in der beruflichen Vorsorge forderte Jürg Stahl (svp, ZH)
in einer Motion. Der Bundesrat sprach sich für die Annahme der Motion aus und
National- sowie Ständerat folgten dem Antrag stillschweigend. 58

MOTION
DATUM: 03.03.2010
ANJA HEIDELBERGER

Der Nationalrat lehnte eine Motion Rechsteiner (sp, BS) mit 119 zu 62 Stimmen ab,
welche die gesetzlichen Bestimmungen dahingehend ändern wollte, dass Versicherte,
die bei einer Teil- oder Gesamtliquidation hohe Rentenverluste hinnehmen müssen
einen Zuschuss aus dem Sicherheitsfonds der Vorsorgeeinrichtung erhalten. Der
Bundesrat erachtete eine Ausweitung der Leistungspflicht des Sicherheitsfonds im
Sinne der Motion aus verschiedenen Gründen für nicht angezeigt und hatte daher die
Ablehnung der Motion beantragt. 59

MOTION
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Die FDP forderte in einer Motion, dass die maximalen Steuerfreibeträge für
Einzahlungen in die Säule 3a gegenüber heute substantiell erhöht werden, da nach ihrer
Ansicht die Eigenverantwortung in der Altersvorsorge zu stärken sei. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion, da nur gerade 10% aller Steuerpflichtigen in der
Lage seien, den bereits möglichen vollen Abzug zu machen. Die vorgeschlagene
Massnahme sei folglich nicht geeignet, die Vorsorge effektiv zu stärken. Das sah der
Nationalrat anders. Er nahm die Motion mit 110 zu 55 Stimmen an. 60

MOTION
DATUM: 16.09.2010
LUZIUS MEYER

Eine Motion Humbel Näf (cvp, AG), welche im Vorjahr vom Nationalrat angenommen
worden war, wollte den Bundesrat beauftragen, in der beruflichen Vorsorge und im
Freizügigkeitsgesetz die Grundlagen dafür zu schaffen, dass im Scheidungsfall
obligatorische und überobligatorische Altersguthaben je im gleichen Verhältnis
aufgeteilt werden. Der Ständerat folgte der Empfehlung des Bundesrates und nahm die
Motion an. 61

MOTION
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER

Die kleine Kammer nahm eine Motion Graber (cvp, LU) an, welche eine administrative
Entschlackung des BVG forderte. Damit soll erreicht werden, dass die Miliztauglichkeit
der zweiten Säule gewährleistet wird und Versicherte von einer möglichst hohen
Transparenz profitieren können. Mit mehr Wettbewerb und anderen geeigneten
Massnahmen sollen ausserdem die Verwaltungskosten gesenkt werden. 62

MOTION
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER
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Le Conseil des Etats a rejeté par 21 voix contre 8 une motion du groupe PLR adoptée
l’année précédente par le Conseil national visant à augmenter de manière importante le
montant maximal déductible du revenu imposable de leur cotisation au pilier 3a. Les
motionnaires ont souhaité favoriser la responsabilité individuelle en permettant une
plus grande défiscalisation de la prévoyance individuelle. 63

MOTION
DATUM: 14.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil national a adopté une motion Graber (pdc, LU) déjà acceptée par le Conseil
des Etats l’année précédente chargeant le Conseil fédéral de réviser la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) afin de la simplifier pour en garantir la
compréhension, la rendre plus transparente et en diminuer les frais administratifs. 64

MOTION
DATUM: 12.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil national a adopté par 93 voix contre 70 une motion Grin (udc, VD) visant
l’instauration d’un taux unique de cotisation au deuxième pilier quel que soit l’âge du
travailleur. Le motionnaire s’oppose à la progressivité de la cotisation du travailleur et
de l’employeur en raison de son caractère antisocial dissuadant l’engagement de
personne proche de la retraite. Le Conseil fédéral a estimé que la mise en place de ce
système engendre un coût d’un milliard de francs annuel pendant vingt ans, augmente
fortement les cotisations des plus jeunes travailleurs et empêche d’atteindre les
objectifs de prévoyance pour les plus de 45 ans. Les groupes socialiste et radical-libéral
ainsi que la moitié du groupe écologiste se sont opposés à la motion. 65

MOTION
DATUM: 19.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Eine 2011 vom Nationalrat angenommene Motion Grin (svp, VD), welche einheitliche
BVG-Beitragssätze für Arbeitnehmende aller Altersstufen verlangt hätte, wurde im
Berichtsjahr vom Ständerat abgelehnt. Dieser stellte sich damit hinter den Bundesrat,
der argumentierte, dass eine Staffelung der BVG-Altersgutschriften die Stellung älterer
Arbeitnehmender auf dem Arbeitsmarkt nicht wesentlich verbessern würde, was das
eigentliche Ziel der Motion war. Dagegen würde eine solche Regelung die Situation
jüngerer Arbeitnehmender unnötig verschlechtern. Darüber hinaus würde eine rasche
Umstellung des Systems hin zu gleichen Beiträgen unumgänglich zu Rentenkürzungen
bei den älteren Versicherten führen, während eine längere Übergangsfrist mit zwei
parallelen Systemen wegen des zusätzlichen administrativen Aufwands während 20
Jahren jährliche Kosten von CHF 1 Mrd. verursachen würde. 66

MOTION
DATUM: 27.02.2012
FLAVIA CARONI

Die Räte behandelten eine Motion der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) über den Vorsorgeschutz von Arbeitnehmenden
mit mehreren Arbeitgebern oder mit tiefen Einkommen. Der Vorstoss beauftragt die
Regierung, im Rahmen der anstehenden AHV- und BVG-Revision Massnahmen zu
treffen, um die Situation der betreffenden Arbeitnehmenden sowohl in Bezug auf die
berufliche Vorsorge als auch auf die gesamte Altersvorsorge zu verbessern. Nachdem
der Nationalrat die Motion in der Frühjahrssession ohne Diskussion angenommen hatte,
beantragte in der Herbstsession im Ständerat eine Minderheit Jenny (svp, GL) ihre
Ablehnung mit der Begründung, Teilzeit arbeitende Personen mit mehreren
Arbeitgebern seien oft gar nicht an einer beruflichen Vorsorge interessiert und die von
der Motion verlangte Lösung würde für die Unternehmen einen unverhältnismässig
grossen Aufwand mit sich bringen. Angesichts der deutlichen Mehrheitsverhältnisse
wurde der Minderheitsantrag jedoch schliesslich zurückgezogen und die kleine Kammer
überwies die Motion. 67

MOTION
DATUM: 20.03.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat behandelte in der Herbstsession zwei Motionen (11.3778, 11.3779) der
FDP-Liberalen Fraktion zur Entpolitisierung des Mindestzinssatzes und des
Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge. Die Vorstösse verlangen, dass
der Mindestzinssatz in Zukunft automatisch mittels einer transparenten Formel der
realen Situation an den Finanzmärkten angepasst wird. Der Mindestumwandlungssatz
soll an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der
Lebenserwartung, des angesparten Kapitals und der erzielbaren Renditen bemessen
werden. Sowohl Mindestzins- als auch Mindestumwandlungssatz sollen damit nicht
mehr politischen Entscheiden unterstehen. Politischer Druck, so die Argumentation,
habe in der Vergangenheit zum einen zu überhöhten Mindestzinssätzen geführt, was die
Vorsorgeeinrichtungen zu riskanten Anlagen gezwungen habe. Zum anderen würden
durch die politisch festgelegten hohen Mindestumwandlungssätze die Renditen nicht

MOTION
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI
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mehr zur Zahlung der Renten ausreichen, weshalb die Kassen auf ihre Aktiven
zurückgreifen oder Beiträge von Arbeitnehmenden umlegen müssten. Beides habe die
zweite Säule destabilisiert. Der Bundesrat wehrte sich gegen die Vorstösse. Der mittels
der aktuellen, indikativ verwendeten Formel festgelegte Mindestzinssatz sei
grundsätzlich erreichbar. Eine fixe Formel, wie sie die Motion verlangt, könne dagegen
im Fall von unvorhergesehenen Marktschwankungen zu inädequaten Resultaten mit
entsprechenden Folgen für Versicherte, Versicherer und Arbeitgeber führen. Beim
Mindestumwandlungssatz bestehe tatsächlich Handlungsbedarf, auch wenn das
Stimmvolk eine Änderung im März 2010 klar abgelehnt habe. Auch hier wies die
Regierung jedoch darauf hin, dass eine starre Formel nicht wünschenswert sei. Zudem
würde eine jährliche Anpassung des Umwandlungssatzes mittels starrer Anwendung
einer Formel jeweils die Beiträge und auch die Renten verändern, was zu grosser
Unsicherheit führen könnte. Sowohl beim Mindestzinssatz als auch beim
Mindestumwandlungssatz wäre die Festlegung einer Formel zudem nicht ohne längere
politische Auseinandersetzungen machbar, so der Bundesrat. Der Nationalrat zeigte
sich von diesen Befürchtungen wenig beeindruckt und nahm die Motionen ohne
Debatte mit 120 zu 52 Stimmen (Mindestzinssatz) und 125 zu 55 Stimmen
(Mindestumwandlungssatz) an, wobei die Ratslinke von den Mitteparteien und der SVP
überstimmt wurde. Damit besteht die Möglichkeit, dass die bürgerlichen Parteien
insbesondere in Bezug auf den Mindestumwandlungssatz Änderungen des BVG
erreichen können, welche im direkten Gegensatz zu der von Bundesrat Berset
geplanten Rentenreform stehen. Die ständerätliche Beratung der Geschäfte stand im
Berichtsjahr noch aus. 68

Der Nationalrat nahm eine Motion Humbel (cvp, AG) zu den Kapitalauszahlungen aus
der zweiten Säule an, die den Bundesrat beauftragt, die Möglichkeiten zur
Kapitalabfindung aus der Pensionskasse einzuschränken, um deren Vorsorgezweck
wieder besser gerecht zu werden. Heute sei es möglich, Kapital aus der beruflichen
Vorsorge zu beziehen, dieses schnell auszugeben und dann zur Existenzsicherung auf
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV zurückzugreifen. Der Bundesrat hatte sich 2012 mit
der Begründung gegen die Motion ausgesprochen, die Datenlage lasse keine Aussagen
über die Auswirkungen von Kapitalbezügen aus der zweiten Säule auf die erste Säule
und die Sozialhilfe zu. Er sei jedoch bereit, diesen Sachverhalt näher zu untersuchen
und die Ergebnisse im Bericht zu einem Postulat Humbel zur Reform der
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV darzulegen. Obwohl der Nationalrat das Postulat
bereits im Vorjahr überwiesen hatte, setzte er sich über den Antrag der Regierung
hinweg und nahm auch die Motion an. Im Berichtsjahr fand noch keine Beratung im
Ständerat statt. 69

MOTION
DATUM: 12.09.2013
FLAVIA CARONI

Als Reaktion auf eine Motion Humbel (cvp, AG) zu Kapitalauszahlungen aus der zweiten
Säule und in Bezugnahme auf die entsprechende Antwort des Bundesrates wurde eine
Motion Schwaller (cvp, FR) lanciert, welche eine Datenerhebung über die
Kapitalauszahlungen aus der zweiten Säule fordert. Konkret soll statistisches Material
über den Vorbezug von Altersguthaben aus der zweiten Säule zwecks Erwerbs von
Wohneigentum erhoben werden. Gerade im Hinblick auf die Reform der Altersvorsorge
sei eine Erweiterung der Datenerhebung unbedingt notwendig, so die Begründung. In
seiner Stellungnahme drückte der Bundesrat Zustimmung zur Notwenigkeit der
Erfassung aus und erklärte, ein entsprechendes Projekt des Bundesamtes für Statistik
sei bereits vor Jahren angelaufen, habe aber wegen der hohen Komplexität bisher noch
nicht ausgewertet werden können. Generell sei es äusserst schwierig, zwischen
Ereignissen, welche mehr als zehn Jahre auseinanderliegen (Kapitalvorbezug, späterer
Bezug von Ergänzungsleistungen), einen kausalen Zusammenhang nachzuweisen. Zudem
habe die Bankiervereinigung 2012 ihre Richtlinien bezüglich Mindestanforderungen bei
der Hypothekarvergabe verschärft, was dem Risiko des Verlusts der in Wohneigentum
investierten Vorsorgegelder entgegenwirke. Der Ständerat zeigte sich mit der
Argumentation der Motion einverstanden und nahm die Vorlage an. Kritisiert wurde
einzig, dass die anderen beiden Möglichkeiten zum Kapitalvorbezug, nämlich zwecks
Unternehmensgründung und definitiven Wegzugs ins Ausland, nicht berücksichtigt
werden sollen. 70

MOTION
DATUM: 17.09.2013
FLAVIA CARONI
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Die kleine Kammer beriet im November eine Motion Egerszegi (fdp, AG) mit dem Titel
Faire Risikoprämien in der beruflichen Vorsorge. Der Vorstoss verlangt vom Bundesrat,
via Verordnungsänderung sicherzustellen, dass die von der Finma genehmigten Tarife
für die Prämien privater Lebensversicherer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Risikobeiträgen und Versicherungsleistungen garantieren. In den letzten Jahren sei dies
nicht der Fall gewesen, denn trotzt dem Rückgang der IV-Renten infolge der 4. und 5.
IV-Revision seien die Risikoprämien nicht bei allen Versicherern entsprechend
gesunken. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung mit der Begründung, der
Sachverhalt werde in der Strategie Altersvorsorge 2020 aufgegriffen und es sei nicht
sinnvoll, diesen Teilbereich vorwegzunehmen. Im Rat überwog jedoch eine knappe
Mehrheit mit der Ansicht, es bestehe sofortiger Handlungsbedarf. Die kleine Kammer
hiess die Motion mit 20 zu 16 Stimmen gut. Die grosse Kammer wird sie 2014 beraten. In
eine ähnliche Richtung wie die Motion ging die bereits im Oktober geäusserte Kritik des
Arbeitnehmerverbands Travail.Suisse und des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds
(SGB). Die Rückstellungen der Lebensversicherer im Geschäft mit der zweiten Säule
würden eine deutlich höhere als die tatsächlich herrschende Lebenserwartung
abdecken, die Forderung der Versicherer nach einer Senkung des Umwandlungssatzes
aufgrund der demographischen Entwicklung sei daher unbegründet. 71

MOTION
DATUM: 27.11.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat behandelte in der Frühjahrssession 2014 eine Motion der FDP-Liberalen
Fraktion, welche anstrebt, die Zweckentfremdung von Vorsorgekapital zu verhindern.
Der Vorstoss fordert den Bundesrat auf, die Grundlagen für die Berechnung der
Ergänzungsleistungen (EL) so anzupassen, dass im Falle eines zuvor erfolgten Vorbezugs
von Kapital aus der zweiten Säule das mutmassliche Einkommen ohne diesen Vorbezug
als Grundlage für die Bedarfsberechnung gilt. Dabei soll das sozialrechtliche
Existenzminimum bei der Berechnung der jährlichen EL nicht unterschritten werden.
Mit einer solchen Regelung könnte der stossende Missbrauch der Ergänzungsleistungen
durch Einzelne unterbunden werden, ohne die Möglichkeiten zum Vorbezug von
Vorsorgekapital, die von einer Mehrheit verantwortungsvoll genutzt würden,
einzuschränken. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da derzeit
verschiedene Lösungsvorschläge für die betreffende Problematik geprüft würden und
man sich noch nicht auf einen einzelnen festlegen wolle. Dem folgte nur die Ratslinke:
Die bürgerliche Mehrheit nahm die Motion mit 118 zu 57 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 72

MOTION
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI

Der Ständerat hatte 2013 eine Motion Schwaller (cvp, FR) angenommen, welche eine
Datenerhebung zu den Kapitalauszahlungen aus der zweiten Säule fordert, um
zusätzliches Wissen über den Vorbezug von Altersleistungen zwecks Erwerbs von
Wohneigentum zu generieren. In der Frühjahrssession 2014 beschäftigte sich der
Nationalrat mit dem Vorstoss. Seine SGK legte eine modifizierte Version vor, wonach
auch die anderen Arten des Kapitalvorbezugs – zwecks Unternehmensgründung,
Frühpensionierung oder dauerhafter Wohnsitznahme im Ausland –  zu evaluieren seien.
Der Rat folgte diesem Vorschlag ohne Diskussion. In der Sommersession stimmte der
Ständerat der Änderung mit grosser Mehrheit zu und überwies damit die Motion. 73

MOTION
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI

Eine 2013 eingereichte Motion Aeschi (svp, ZG), welche als Folge der Annahme der
Minder-Initiative gegen die Abzockerei die freie Pensionskassenwahl hatte einführen
wollen, wurde in der Frühjahrssession 2014 vom Nationalrat als Erstrat mit 100 zu 72
Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt. Der Rat folgte damit dem Bundesrat. Dieser
hatte argumentiert, für die Wahl einer Pensionskasse wäre ein sehr hoher
Informationsstand seitens der Versicherten notwendig. Das Abstimmungsverhalten der
Kassen bei Generalversammlungen würde dabei kaum als entscheidendes Kriterium
dienen. Nicht zuletzt würde ein Systemwechsel zu unnötig hohen Kosten führen, so die
Regierung. 74

MOTION
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI
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Eine Motion Graber (cvp, LU) fordert die Ermöglichung von Langfristanlagen von
Pensionskassen in zukunftsträchtige Technologien und die Schaffung eines
Zukunftsfonds Schweiz. Um die Investitionen in entsprechende Werte zu ermöglichen,
solle der Bundesrat Änderungen in Gesetzen und Verordnungen vornehmen; der Fonds
solle privatwirtschaftlich geführt werden und auf Wunsch der Pensionskassen die
Betreuung der Anlagen übernehmen. Zwar würden die Schweizerinnen und Schweizer
insbesondere in den Pensionskassen hohe Beträge ansparen, jedoch werde das Kapital
aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften und weil professionelle Intermediäre
fehlten, primär in Staatsschulden und ähnliche Papiere investiert, welche nicht zum
Wachstum beitragen. Sinnvoller sei es jedoch, in den technologischen Fortschritt zu
investieren, um künftigen Generationen einen hohen Lebensstandard zu ermöglichen,
so die Begründung. Der Zukunftsfonds Schweiz solle dabei die wichtige Rolle des
Intermediärs übernehmen. Im Ständerat wurden in der Frühlingssession von linker Seite
Bedenken laut. Man opponiere nicht, jedoch müsse der Bundesrat das Anliegen im Falle
einer Annahme erneut gründlich prüfen. Die Pensionskassen hätten gegenwärtig bereits
die Möglichkeit, in Risikokapital zu investieren, ihre primäre Funktion sei jedoch die
sichere Anlage der Altersguthaben. Auch sei der Bedarf nach weiterem «Venture
Capital» ökonomisch umstritten. In Einklang mit dem Antrag des Bundesrates nahm die
kleine Kammer die Motion einstimmig an. In der Herbstsession gelangte das Geschäft in
den Nationalrat, wo trotz geteilter Meinungen in der Kommission keine
Gegenargumente vorgebracht und der Vorstoss stillschweigend angenommen wurde. 75

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer beriet in der Sommersession 2014 eine Motion Egerszegi (fdp, AG),
welche die kleine Kammer im Vorjahr gegen den Willen des Bundesrates angenommen
hatte. Der Vorstoss mit dem Titel Faire Risikoprämien in der beruflichen Vorsorge
forderte eine Änderung der Aufsichtsverordnung AVO, um eine Anpassung der
Risikobeiträge an das in den letzten Jahren gesunkene Invaliditätsrisiko zu erreichen.
Mit 123 zu 55 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit gegen eine
Minderheit Rossini (sp, VS) und lehnte die Motion ab. Die Mehrheit führte insbesondere
an, eine von der Reform der Altersvorsorge 2020 losgelöste Behandlung der Frage sei
nicht sinnvoll. Die anwesende Finanzministerin ergänzte, die Prämiensätze der
Kollektivlebensversicherungen im Bereich der beruflichen Vorsorge unterlägen den
Marktkräften und die Finma setze einzig einen Rahmen zur Verhinderung von
Missbrauch oder Insolvenz. 76

MOTION
DATUM: 04.06.2014
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession als Erstrat eine Motion Schilliger (fdp, LU),
welche die BVG-Umverteilung aufzeigen will. Konkret soll gemäss dem Vorstoss den
Versicherten im obligatorischen Bereich auf ihren jährlichen Vorsorgeausweisen
aufgeführt werden, in welchem Umfang Kapital aufgrund des zu hoch angesetzten
Mindestumwandlungssatzes zu ihren Ungunsten umverteilt wird. Den Versicherten sei
diese Umverteilung, welche dem Kapitaldeckungsprinzip in der 2. Säule widerspreche,
oft nicht bewusst, so die Begründung. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion. Zwar sei tatsächlich eine unerwünschte Umverteilung bei vielen Pensionskassen
festzustellen. Diese zu quantifizieren, sei jedoch schwierig bis kaum möglich, da die
korrekten Werte der beiden zentralen Parameter Lebenserwartung und technischer
Zinssatz unbekannt seien. Der Nutzen der Erstellung einer so genannten
„Generationenbilanz" sei damit nicht gegeben. Jedoch solle im Zuge der Reform der
Altersvorsorge 2020 der Mindestumwandlungssatz auf das versicherungstechnisch
korrekte Niveau gesenkt werden, womit die unerwünschte Umverteilung nicht nur
ausgewiesen, sondern beendet werde. Davon liess sich der Rat nicht beeindrucken und
nahm die Motion mit 132 Stimmen gegen 48 Stimmen aus dem linksgrünen Lager bei 8
Enthaltungen an. 77

MOTION
DATUM: 10.09.2014
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession 2015 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion
Schilliger (fdp, LU), welche die BVG-Umverteilung aufzeigen wollte. Die Kommission
beantragte dem Rat einstimmig, den Vorstoss zusammen mit vier weiteren vom
Nationalrat angenommenen Motionen (11.4115, 12.3553, 12.4129, 12.4131), welche
ebenfalls die Altersvorsorge betreffen, abzulehnen. Im Zuge der Kommissionsdebatte
über die Reform der Altersvorsorge seien die Forderungen aller fünf Motionen
mehrmals angesprochen worden, ohne dass beantragt worden wäre, diese im
Reformprojekt zu berücksichtigen. Es gelte daher, die entsprechenden Vorstösse
abzulehnen. Der Rat folgte diesem Antrag diskussionslos. 78

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI
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Der Ständerat behandelte in der Herbstsession 2015 als Zweitrat zwei Motionen (11.3778;
11.3779) der FDP-Liberalen Fraktion zur Entpolitisierung des
Mindestumwandlungssatzes und des Mindestzinssatzes in der beruflichen Vorsorge.
Zwei Jahre zuvor hatte der Nationalrat beide Motionen angenommen. Die
ständerätliche Kommission empfahl ihrem Rat in Übereinstimmung mit dem Bundesrat,
die beiden Vorstösse abzulehnen. Es gelte angesichts der Arbeiten an der Reform
Altersvorsorge 2020, die Neuausrichtung der ersten und zweiten Säule nicht noch
stärker zu überladen, so die Kommissionssprecherin. Die kleine Kammer folgte diesem
Argument ohne weitere Debatte und lehnte die beiden Motionen ab. 79

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Beratungen zur Reform der Altersvorsorge 2020 schrieben die Räte
eine Motion der SGK-NR zum Vorsorgeschutz von Arbeitnehmenden mit mehreren
Arbeitgebern oder mit tiefen Einkommen ab. 80

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Änderung des Freizügigkeitsgesetzes erklärte der Bundesrat die Motion
Stahl (svp, ZH) als erfüllt. Zukünftig sollen Versicherte mit risikoreicheren Strategien im
rein überobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge den effektiven Wert ihres
Vorsorgeguthabens erhalten. Die Versicherten müssen somit sowohl allfällige Gewinne,
als auch allfällige Verluste selber tragen. Stillschweigend stimmten National- und
Ständerat der Abschreibung zu. 81

MOTION
DATUM: 22.09.2015
ANJA HEIDELBERGER

Eine Motion der Kommission für Gesundheit und soziale Sicherheit des Nationalrats
verlangte die Entpolitisierung der technischen Parameter im BVG. Der Mindestzins-
und Mindestumwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge solle nicht länger auf
politischem Weg festgelegt werden, sondern mittels einer mathematischen Formel. Der
Bundesrat empfahl die Ablehnung der Motion und verwies auf noch hängige oder
bereits abgelehnte Vorstösse mit demselben Anliegen (12.414, 12.3778, 12.3779) und auf
seine Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 2020, in der er ebenfalls auf eine
Entpolitisierung der technischen Parameter verzichtet hatte. Eine Minderheit der SGK-
NR lehnte die Kommissionsmotion ab. Ihre Position war in der Herbstsession 2016
bereits im Rahmen der Eintretensdebatte zur Altersvorsorgereform begründet worden,
weshalb der Rat bei seiner Behandlung der Motion am selben Tag direkt zur
Abstimmung schritt. Mit 138 zu 56 Stimmen ohne Enthaltungen nahm er den Vorstoss
an. Dieser ging somit zur Behandlung an den Ständerat. 82

MOTION
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

Da die SGK-SR die Forderungen der Motion bezüglich der Zweckentfremdung von
Vorsorgekapital bereits bei der Reform der Ergänzungsleistungen miteinbezogen hatte
und ein Kapitalvorbezug in Zukunft aufgrund der im Rahmen der Reform beschlossenen
Änderungen zudem nur noch beschränkt möglich sein wird, empfahl sie dem Ständerat
die Fraktionsmotion der FDP-Liberalen abzulehnen. Die kleine Kammer folgte dem
Antrag stillschweigend. 83

MOTION
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Infrastrukturanlagen für Pensionskassen attraktiver zu machen, beabsichtigte Thomas
Weibel (glp, ZH) mit einer Motion im Juni 2017. Dazu sollte der Bundesrat die
Anlagekategorie „Infrastrukturanlagen” in den Bestimmungen über die Anlage des
Vermögens von Vorsorgeeinrichtungen in einem eigenen Artikel aufführen – und nicht
mehr nur als alternative Anlage betrachten – sowie eine Maximalquote von 10 Prozent
dafür vorsehen. Da die Kategorie der alternativen Anlage mit einem Stigma der
Intransparenz und hohen Kosten behaftet sei, habe eine solche Änderung zahlreiche
positive Effekte. Einerseits erlaube sie es den Pensionskassen durch Investitionen in
Infrastrukturanlagen – vom Motionär ausdrücklich genannt werden Energie-, Mobilitäts-
, Versorgungs- und Gesundheitsinfrastruktur – mit hoher Wertbeständigkeit und
stabilen Erträgen ihre Produkte zu diversifizieren. Dies minimiere gleichzeitig ihr Risiko,
da die Werthaltigkeit und die Erträge von Infrastrukturanlagen nur schwach mit den
Entwicklungen an den Aktien- und Obligationenmärkten korrelierten. Andererseits
würde dies neben der Finanzierung von Sachwerten mit grosser gesellschaftlicher
Relevanz und Wertschöpfung im Inland auch die Energiewende mit Geld aus der
Privatwirtschaft unterstützen. Der Bundesrat wies jedoch darauf hin, dass
Infrastrukturinvestitionen sehr heterogen, meist langfristig und illiquide seien und
international häufig wirtschaftlichen, technischen oder politischen Risiken ausgesetzt

MOTION
DATUM: 15.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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seien. Da in der gültigen Regelung keine Investitionshemmnisse bestünden und die
Aufführung in einer separaten Anlagekategorie somit kaum zu neuen
Investitionsanreizen führen würde, sei kein Änderungsbedarf gegeben. Diese Ansicht
teilte die Mehrheit des Nationalrats jedoch nicht, mit 98 zu 80 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) sprach sich die grosse Kammer für eine Annahme der Motion aus.
Ablehnend zeigten sich lediglich die SVP-Fraktion, die Hälfte der SP-Fraktion sowie ein
Mitglied der FDP-Fraktion. 84

In der Wintersession beschloss der Ständerat auf Antrag der SGK-SR, nach Ablehnung
der Altersvorsorge 2020 an der Urne die Behandlung der Motion zur Entpolitisierung
der technischen Parameter im BVG – und mit ihr sämtliche Vorstösse, welche eine
neue Reform betreffen – zu sistieren. In der Ausarbeitungsphase einer neuen Reform
sollten der Regierung keine „einengenden politischen Vorgaben” gemacht werden,
erklärte die SGK-SR. 85

MOTION
DATUM: 29.11.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2017 hatte die SGK-NR ein Postulat eingereicht, mit dem sie die bessere
Absicherung der Freizügigkeitsguthaben als Spareinlagen bei Banken forderte. Der
Bund solle zu dieser Frage einen Bericht erstellen und prüfen, ob die Einlagensicherung
von Freizügigkeitsguthaben erhöht werden könne oder ob sich die Banken
diesbezüglich rückversichern müssten. Die derzeitige Einlagensicherung sei kein
valabler Schutz, da es sich lediglich um ein Konkursprivileg handle und dieses auf CHF
100'000 beschränkt sei. Stillschweigend sprach sich der Nationalrat in der
Wintersession 2017 für das Postulat aus, nachdem es der Bundesrat zuvor zur Annahme
empfohlen hatte. 86

MOTION
DATUM: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Januar 2018 beriet die SGK-SR die Motion Weibel (glp, ZH) und sprach sich dafür aus,
Infrastrukturanlagen für Pensionskassen attraktiver zu machen. In der
Ständeratsdebatte in der Frühjahrssession 2018 wies Konrad Graber (cvp, LU) darauf
hin, dass es für Pensionskassen in der Praxis nicht so einfach sei wie ursprünglich
versprochen, von den Anlagevorschriften abzuweichen, weil die Aufsichtsbehörden und
die Stiftungsräte diesen Anlagevorschriften einen hohen Stellenwert zuschreiben
würden. Da sich Pensionskassen aber in einem Anlagenotstand befänden und
gleichzeitig zahlreiche Projekte in der Schweiz höheren Investitionsbedarf aufweisen
würden, sollte Pensionskassen der Zugang zu langfristig finanzierten Investitionen und
damit zu einer höheren Rendite erleichtert werden. Der heutige Titel der „Alternativen
Anlagen“ werde aber mit Venture-Capital-Anlagen und deren erhöhtem Risiko
gleichgesetzt. Daher sei eine neue Kategorie vonnöten. 
Bundesrat Berset erwiderte, dass diese Motion keine Veränderungen mit sich bringen
würde, da die Pensionskassen keine Kapazitäten zur Analyse von nicht börsenkotierten
Investitionsprodukten hätten, deren Wertfluktuationen fürchten würden und somit
nicht an einer häufigeren Nutzung solcher Investitionen interessiert seien. Eine
Verpflichtung der Pensionskassen zur Investition in Infrastrukturprojekte würde dieses
Problem zwar beheben, jedoch dem Ziel der zweiten Säule – der Garantie möglichst
hoher Renten – widersprechen. Daher sei es besser, nichts zu tun, als mit der Motion
den Eindruck zu erwecken, ein Problem zu lösen, das nicht existiere. Trotz dieses
Einwandes nahm der Ständerat die Motion ohne Gegenstimme mit 30 Stimmen bei 6
Enthaltungen an. 87

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Februar 2018 entschied die SGK-NR mit 17 zu 7 Stimmen, dem Entscheid des
Ständerats auf Sistierung der Motion zur Entpolitisierung der technischen Parameter
im BVG nicht zuzustimmen. So sei nicht zu erwarten, dass die Sozialpartner bezüglich
dieser technischen Variablen Vorschläge machen würden – dieses Argument hatte die
SGK-SR für die Sistierung vorgebracht. Deshalb solle diese Reformidee unabhängig vom
Reformpaket des Bundesrates vorangetrieben werden, wurde im Kommissionsbericht
erklärt. Eine Minderheit Gysi (sp, GS) beantragte dennoch eine Sistierung, «da das
Parlament ohnehin bald wieder über die Frage des Umwandlungssatzes beraten
werde». 
In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion zusammen mit der
von Thomas de Courten (svp, BL) übernommenen parlamentarischen Initiative
Bortoluzzi (svp, ZH, Pa. Iv. 12.414), die eine Streichung der Regelungen zum
Mindestumwandlungssatz und zum Mindestzinssatz aus dem BVG beabsichtigte. In der

MOTION
DATUM: 11.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Parlamentsdebatte argumentierte de Courten, dass man bei der Aufnahme des
Umwandlungssatzes ins Gesetz im Rahmen der ersten BVG-Revision – zuvor war dieser
in der entsprechenden Verordnung geregelt gewesen – die dadurch entstehenden
Schwierigkeiten nicht vorhergesehen habe. Heute läge das Hauptproblem des BVG
«objektiverweise» darin, dass Umwandlungssatz und Mindestzinssatz im Gesetz
geregelt sind. Das Volk habe eine Senkung des Umwandlungssatzes nun mehrmals
abgelehnt und «man muss nicht immer wieder den gleichen Fehler machen und mit
dem gleichen Vorschlag nochmals vor die Bevölkerung treten.» Man solle daher «eine
etwas andere Lösung anstreben». Diese technischen Parameter hätten zudem mit
politischen Beurteilungen nichts zu tun, da sie von zwischen den Kassen stark
schwankenden Werten abhingen. Zukünftig solle es daher den Pensionskassen
überlassen werden, zu entscheiden, wie sie die Mindestziele erreichen – weiterhin sei
eine Ersatzquote von 60 Prozent durch die erste und zweite Säule zu gewährleisten,
erklärte de Courten. Diesen Überlegungen widersprach Minderheitssprecherin Gysi
heftig: Durch die Vorstösse «soll dem Volk das Recht genommen werden, in dieser doch
so wichtigen Frage mitzusprechen». Es gehe eben nicht um technische Daten, sondern
um eine hochpolitische Frage, nämlich um die Höhe der Renten der zweiten Säule.
Auch Gesundheitsminister Berset erachtete die Frage eindeutig als politisch. Zudem
seien die Aufnahme des Umwandlungssatzes ins Gesetz sowie seine Senkung von 7.2 auf
6.8 Prozent vom Parlament beschlossen und von den Stimmbürgern nicht widerrufen
worden – insofern gebe es diesbezüglich also bereits (Volks-)Entscheide. Daher mache
es keinen Sinn, den Umwandlungssatz plötzlich aus dem Gesetz zu nehmen. Trotz dieser
Einwände nahm der Nationalrat die Motion mit 127 zu 55 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
an und stimmte mit 127 zu 59 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) zu, der parlamentarischen
Initiative Bortoluzzi Folge zu geben. 88
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